
 
 

 
 
 

 

 
Sponsoring-Vertrag 
 
Zwischen 

Liechtenstein Society of Investment Professionals LSIP 
Postfach 1632 
9490 Vaduz 
 
(nachfolgend „LSIP“ genannt), 
 
und 
 
X Y 
Z Strasse  
9490 Vaduz 
Liechtenstein 
 
(nachfolgend  „Sponsor“ genannt) 
 
wird die folgende Vereinbarung getroffen:  
 
Präambel  

 
Der Sponsor wurde von der LSIP über die Möglichkeit eines Sponsorings  in Kenntnis gesetzt und die 
Vorteile und Leistungen wurden ausreichend kommuniziert. Der Sponsor entscheidet sich, für die folgende 
Art und Dauer des Sponsorings :  
 
einmalig PLATINUM 

Sponsor 

GOLD 

Sponsor 

EVENT  

Sponsor 

1 Jahr   

3 Jahre   

5 Jahre   

Art des Events: 

 
1.  Rechte                                            

 
LSIP verpflichtet sich, die im Sponsoring-Konzept unter Punkt fünf beschriebenen Leis tungen dem Sponsor 
zu erbringen. LSIP erstattet dem Sponsor periodisch in Form des Jahresberichtes Rechenschaft über seine 
Tätigkeiten und Mittelverwendung. 
 
2.  Pflichten                                             

 
Der Sponsor verpflichtet sich, den im Sponsoring-Konzept unter Punkt sechs beschriebenen Beitrag der 
LSIP auf das Postscheck -Konto 85-726819-9 zu überweisen und das Firmen-Logo auf dem elektronischen 
Weg zukommen zu lassen. Das Firmen-Logo wird auf der Webseite der LSIP veröffentlicht.  
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3.  Änderungen des Vertrages                                            

 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürften der Schriftform.  
 

4.  Dauer                                            
 
Diese Vereinbarung wird die in der Präambel bestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann von jeder Partei 
jederzeit ohne Angabe von Gründen fristlos aufgehoben werden. Bei der vorzeitigen Auflösung des Vertrages 
besteht kein pro-rata-temporis Anspruch auf den geleisteten Sponsoring-Beitrag. Die Anzeige, das 
Vertragsverhältnis zu beenden hat schriftlich zu erfolgen. 
 

5.  Anwendbares Recht und Gerichtsstand                                            
 
Diese Vereinbarung untersteht liechtensteinischem Recht. Wahlweiser Gerichtsstand ist Vaduz. Die 
Gesellschaft hat jedenfalls das Recht, den Agenten an seinem ordentlichen Gerichtsstand oder an jedem 
anderen zuständigen Gericht zu belangen. 
 
 
Vaduz, 28. März 2011 
 
 
 
 
Ort, Datum 

  
 
 
 
Liechtenstein Society of Investment Professionals  

 
 
 
Vaduz, 28. März 2011 

  

 
 
 
 
Ort, Datum 

  
 
 
 
XYZ 

 


